
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten MMMag. Axel Kassegger, Ing. Mag. Volker Reifenberger 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Wiedereinführung von 8 Monaten Grundwehrdienst, im Modell 6 + 2 Monate 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 9, Bericht des Budgetausschusses über die Regie­
rungsvorlage (2178 d.B.): Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvor-anschlages für 
das Jahr 2024 (Bundesfinanzgesetz 2024- BFG 2024) samt Anlagen (2300 d.B.)- UG 14, in 
der 239. Sitzung des Nationalrates, am 23. November 2023 

Der Entwurf zum Bundesvoranschlag 2024 (BVA-E 2024) sieht für die UG 14-Militärische An­
gelegenheiten im Finanzierungshaushalt Auszahlungen iHv insgesamt 4,02 Mrd. EUR vor. In 
Summe stehen der UG 14 Militärische Angelegenheiten im Zeitraum des BFRG 2024-2027 
somit 18, 1 Mrd. €zur Verfügung, beginnend von 4,0 Mrd. € im Jahr 2024 ansteigend auf 5,0 
Mrd. € 2027. Der Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen der Untergliederung 
steigt somit deutlich um rd . 8 %-Punkte auf 29,6 % gegenüber 21,5 % im BVA 2023. Der Anteil 
des Personalaufwands fällt 2024 um 8,4 %-Punkte und hat nur mehr einen 40,6 %-Anteil am 
Budget der UG 14-Militärische Angelegenheiten. Der betriebliche Sachaufwand steigt um 8,8 
% und umfasst rd. 29 % der Gesamtauszahlungen. 

Durch die verantwortungslose Verkürzung des Grundwehrdienstes auf 6 Monate als untaugli­
ches Wahlzuckerl hat der ehemalige ÖVP-Minister Günther PLA TIER dem Bundesheer und 
damit Österreich nachhaltig geschadet. Nur die Miliz ermöglicht ein Aufwachsen des Heeres 
auf die nötige Einsatzstärke. Die chronische Unterdotierung brachte dazu noch einen schwe­
ren Mangel an Ausrüstung und Ausstattung . Der Wegfall der Übungspflicht und die reduzierten 
Ausbildungskapazitäten führten zur Personalknappheit bei der Miliz. Dies alles wirkte sich ne­
gativ auf die Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der Miliz aus, so die Erkenntnis der Res­
sortführung selbst im Jahr 2019 und des Rechnungshofes! 

Die Milizverbände und -einheiten weisen einen dramatischen Fehlbestand an Personal und 
Material auf, der umgehend beseitigt werden muss. Für eine mobilzumachende Miliz ist es 
unabdingbar, wieder verpflichtende Waffenübungen einzuführen. Diese Maßnahmen sind um­
gehend umzusetzen, weil niemand weiß, ob wir nicht nur 3000 Mann, sondern alle Soldaten 
einmal brauchen werden. Die Bundesregierung ist aufgefordert, diese Schritte im Sinne des 
Schutzes unseres Staates und seiner Bevölkerung unverzüglich zu setzen! 

Der wesentlichste Schritt dazu ist, durch die Änderung des Wehrgesetzes, die Wiedereinfüh­
rung der 8 Monate Grundwehrdienst, im bewährten Modell 6 + 2 Monate. Nur so bekommt das 
Bundesheer wieder die notwendigen Kräfte für die Miliz, die Möglichkeit diese auszubilden und 
gemeinsam zu üben und sich damit auf die verfassungsrechtlich vorgegebene Aufgabe der 
militärischen Landesverteidigung vorzubereiten. Es würde auch damit endlich der laufend 
praktizierte Verfassungsbruch abgestellt werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

E ntschl ießu ngsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert dem Nationalrat eine Änderung des Wehrgesetzes 
vorzulegen, welche die Wiedereinführung von 8 Monaten Grundwehrdienst, im bewährten Mo­
dell 6 + 2 Monate, beinhaltet, damit verpflichtende Milizübungen in vollem Umfang wieder 

möglich sind." ~ 
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